
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/12/21 3Ob370/61,
1Ob229/75

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1961

Norm

AO §8 Abs3

Rechtssatz

Wurden die Interessen der Ausgleichsgläubiger betro2en, tritt gemäß § 8 Abs 3 AO die Unwirksamkeit des

betre2enden Rechtsgeschäftes gegenüber jedermann, also auch gegenüber dem Schuldner der abgetretenen

Forderung ein und es kann auch dieser diese Unwirksamkeit geltend machen.
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